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Rethmann, Justizangestellte
als Urkundsbeamtin/beamter der Geschäftsstelle 

Information zum Datenschutz unter www.landgericht­
osnabrueck.niedersachsen.de 

Im Namen des Volkes! 

Urteil 

In dem Rechtsstreit

Klägerin und Berufungsklägerin

gegen

Beklagte und Berufungsbeklagte

-ter:

Geschäftszeichen: -

wegen Ansprüchen aus Dienstleistungsvertrag

hat die 12. Zivilkammer des Landgerichts Osnabrück im schriftlichen Verfahren gemäß
§ 128 Abs. 2 ZPO mit einer Erklärungsfrist bis zum 15.12.2020 durch

den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Rikken,
die Richterin am Landgericht Hanfeld-Grzanna und
die Richterin Pust

für R e c h t erkannt:

1. Auf die Berufung der Klägerin vom 16.08.2020 wird das Urteil des Amtsgerichtes
Osnabrück vom 16.07.2020 (Az. 42 C 2509/19) abgeändert und wie folgt neu
gefasst:




